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Antrag für das Jahr 2012
auf Fördermittel aus dem Bundesinvestitionsprogramm
Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz 2008 bis 2013
	Wetteraukreis
Fachbereich Jugend, Familie und Soziales
Fachstelle Jugend, Bildung, Betreuung
- Herrn Fleischer - 
Europaplatz
61169 Friedberg
	über Kommune 

	
	     

	1. Antragsteller

	Träger:
	     

	Bereich / Abteilung:
	     

	Art des Trägers:
	 FORMCHECKBOX 

	Kommune
	 FORMCHECKBOX 

	freigemeinnützig
	 FORMCHECKBOX 

	kirchlich
	 FORMCHECKBOX 

	sonstiges

	Ansprechpartner/-in:
	     

	Funktion:
	     

	Postanschrift:
	     

	Telefon:
	     
	Fax:
	     

	eMail:
	     


2. Einrichtung / zusätzlich entstehende Plätze für unter 3-jährige 
	Name der Einrichtung
	     

	Ortsteil 
	     
	Straße
	     

	Platzaufbau erfolgt
	 FORMCHECKBOX 

	in bestehender Einrichtung
	 FORMCHECKBOX 

	in neuer Einrichtung

	Zusätzlich entstehende Plätze für unter 3Jäh​rige
	(Krippe 
	(Altersübergreifend 

	
	  
	Anzahl Plätze
	  
	Anzahl Plätze

	
	  
	in Anzahl Gruppen
	  
	in Anzahl Gruppen

	Geplanter Betriebsbeginn am

am 
	     

	Betriebserlaubnis für diese Plätze nach § 45 SGB VIII
	 FORMCHECKBOX 

	liegt vor mit Datum vom 
	     
	►  An-lage

	
	 FORMCHECKBOX 

	ist von Kita-Fachberatung in Aussicht gestellt mit Datum vom
	     
	

	Bedarfsentsprechung nach § 30 HKJGB
	 FORMCHECKBOX 

	wurde mit der Kommune abgestimmt;
►siehe Bestätigung der Kommune auf Seite 3 des Antrages




3. Beantragte Fördermittel 
	Insgesamt Euro
	             €
	für Baumaßnahme
	 FORMCHECKBOX 

	für Ausstattung
	 FORMCHECKBOX 



4. Voraussichtlicher Mittelbedarf im Jahr

	2012
	     €
	2013
	     €


5. Investitionsvorhaben
a) Baumaßnahme - bitte beachten Sie die Zweckbindung von 25 Jahren
	 FORMCHECKBOX 

	ausschließlich für Platzausbau U3
	 FORMCHECKBOX 

	für Platzausbau U3 und weiteren Zweck, nämlich:

	     

	Maßnahme
	 FORMCHECKBOX 

	steht bevor
	 FORMCHECKBOX 

	ist begonnen
	 FORMCHECKBOX 

	ist abgeschlossen

	Voraussichtlicher Beginn:
	     
	Voraussichtliches Ende:
	     

	 FORMCHECKBOX 

	Neubau / Erweiterungsbau
	 FORMCHECKBOX 

	Aufwändiger Umbau
	 FORMCHECKBOX 

	Um-/Ausbau

	Kurzbeschreibung des Bauvorhabens 
Art des Gebäudes bzw. des Geländes, baulicher Charakter, bauliche Veränderungen, angestrebtes Bauergebnis, etc. 

	     

	 FORMCHECKBOX 

	Gebäude ist Eigentum des Trägers
	 FORMCHECKBOX 

	Gebäude ist langfristig angemietet
►Anlage

	 FORMCHECKBOX 

	Die Bauplanung ist erfolgt; Bauskizze, Grundriss liegt vor 
►Anlage

	Eine Vorprüfung und Abstimmung mit der Baubehörde ist erfolgt; es liegt vor 


 ►Anlage

	 FORMCHECKBOX 

	Unbedenklichkeits-bescheinigung
	 FORMCHECKBOX 

	Bauvor-anfrage
	 FORMCHECKBOX 

	Bauantrag
	 FORMCHECKBOX 

	Bauge-

nehmigung
	 FORMCHECKBOX 

	Nicht er-forderlich

	 FORMCHECKBOX 

	Kirchliche Trägerschaft: Absichtserklärung der übergeordneten Kirchenverwaltung zur Durchführung 

                  der Baumaßnahme liegt vor. 
►Anlage 



Kosten und Finanzierung ► siehe beigefügte Berechnungshilfe für Baumaßnahmen
	     €
	Gesamtkosten der Baumaßnahme

	     €
	Zuwendungsfähige Baukosten gemäß Aufstellung
►Anlage 

	     €
	- beantragte Fördermittel, entspricht Förderanteil von
	   %

	     €
	- Eigenmittel des Trägers, entspricht Eigenanteil von 
	   %

	     €
	Drittmittelfinanzierung des Eigenanteils durch 
	     


b) Ausstattungsinvestition - bitte beachten Sie die Zweckbindung von 5 Jahren
	 FORMCHECKBOX 

	ausschließlich für Platzausbau U3
	 FORMCHECKBOX 

	für Platzausbau U3 und weiteren Zweck, nämlich:

	     

	Maßnahme
	 FORMCHECKBOX 

	steht bevor
	 FORMCHECKBOX 

	ist begonnen
	 FORMCHECKBOX 

	ist abgeschlossen

	Voraussichtlicher Beginn:
	     
	Voraussichtliches Ende:
	     

	Kurzbeschreibung

	     



Kosten und Finanzierung ► siehe beigefügte Berechnungshilfe für Ausstattungsinvestitionen
	     €
	Gesamtkosten für Ausstattung 

	     €
	Zuwendungsfähige Ausstattungskosten gemäß Aufstellung
►Anlage 

	     €
	- beantragte Fördermittel, entspricht Förderanteil von 
	   %

	     €
	- Eigenmittel des Trägers, entspricht Eigenanteil von 
	   %

	     €
	Drittmittelfinanzierung des Eigenanteils durch 
	     


6. Beigefügte Unterlagen in Kopie 



 FORMCHECKBOX 
►Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII oder deren Inaussichtstellung 

Bau: 
 FORMCHECKBOX 
►Bauskizze, Grundriss 


 FORMCHECKBOX 
►Bescheinigung des Fachdienstes Bauwesen (Unbedenklichkeitsbescheinigung, Bauantrag, Bau
                                           genehmigung, Bauvoranfrage)


 FORMCHECKBOX 
►Absichtserklärung der übergeordneten Kirchenverwaltung (nur bei kirchlicher Trägerschaft)


 FORMCHECKBOX 
►Mietvertrag, Mindestlaufzeit 10 Jahre ab Betriebsbeginn
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 FORMCHECKBOX 
►Aufstellung der voraussichtlichen Baukosten



 FORMCHECKBOX 
►Berechnungshilfe für Baumaßnahmen 

Ausstattung:
 FORMCHECKBOX 
►Aufstellung der voraussichtlichen Ausstattungskosten 


 FORMCHECKBOX 
►Berechnungshilfe für Ausstattungsinvestitionen 

Die beantragten Fördermittel sollen überwiesen werden auf
	Empfänger:
	     

	Geldinstitut:
	     

	Bankleitzahl:
	     
	Konto-Nummer:
	     

	Verwendungszweck: 
	     


Zusätzlich zu den folgenden Ausfüllhinweisen sind auf der Homepage des Wetteraukreises die Anlagen 2 „Hinweise für die Praxis“ und 3 „Richtlinien und Nebenbestimmungen“ zum Zuwendungsbescheid (inkl. Hessischen Förderrichtliniengemäß Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr. 16/2008, S. 1085) sowie der Vordruck „Verwendungsnachweis“ als Download hinterlegt. Damit stehen sämtliche für die Antragstellung erforderlichen Hintergrundinformationen zur Verfügung.

Wir versichern deren Kenntnisnahme und bestätigen die Einhaltung der Richtlinien sowie die sachliche und rechnerische Korrektheit der gemachten Angaben. Es ist uns bekannt, dass sich aufgrund der Antragsprüfung seitens der Fachstelle Jugend, Bildung, Betreuung Änderungen bei der Kosten- und Fördermittelberechnung ergeben können, die uns unmittelbar mitgeteilt werden. Über unvorhergesehene Änderungen in der Zeit- und Bauplanung werden wir die Fachstelle Jugend, Bildung, Betreuung zeitnah informieren. 
	Ort
	     
	Datum
	     
	Stempel



	Name 
	     
	

	Rechtsverbindliche Unterschrift
	


Bestätigung der Kommune
Wir bestätigen, dass die mit den beantragten Fördermitteln neu entstehenden Betreuungsplätze für unter 3-Jährige im kommunalen Bedarfsplan nach § 30 Abs. 1 HKJGB vorgesehen sind. Durch die zusätzlichen Plätze wird der kommunale Bestand an Betreuungsplätzen für diese Altersgruppe gegenüber dem Vorjahr im Umfang der angegebenen Plätze erhöht. 
	Ort
	     
	Datum
	     
	Stempel



	Name 
	     
	

	Rechtsverbindliche Unterschrift
	


Allgemeine Hinweise zur Antragstellung auf Fördermittel für Kindertageseinrichtungen
Der Antrag kann gestellt werden von öffentlichen Trägern (Städte und Gemeinden), von freigemeinnützigen Träger (Kirchengemeinden, Vereine, Verbände, Elterninitiativen etc.) oder von anderen fachlich geeigneten Trägern (Privatpersonen, gewerbliche Träger etc.).

In den Jahren 2011 bis 2013 gibt es jeweils zwei Termine, zu denen ein Gesamtantrag des Wetteraukreises beim Regierungspräsidium Kassel gestellt werden kann. Aufgrund der durch die Fachstelle Jugend, Bildung, Betreuung erforderlichen Antragsprüfung und Zusammenführung der Einzelvorhaben zu einem Gesamtantrag, müssen die Anträge über die Kommunen mindestens 6 Wochen vor diesen Terminen eingereicht werden:

· Für Anträge, die jeweils zum 15.02. gestellt werden, ist dies der 20.12. des Vorjahres.
· Für Anträge, die jeweils zum 15.07. gestellt werden, ist dies der 31.05. des jeweiligen Jahres.

Nach unseren bisherigen Erfahrungen ist mit dem Zuwendungsbescheid ca. 3 Monate nach den beiden Antragsterminen (15.02. und 15.07. des jeweiligen Jahres) zu rechnen. Wir bitten diese Zeitspanne bei Planung und Antragstellung einzukalkulieren. 

Erst nach Ihrer Zustimmung zum Zuwendungsbescheid können die Ihnen gewährten Fördergelder mit einem so genannten Mittelabruf zur Auszahlung gelangen (siehe  Anlage 2, Punkt 6. Wir bitten um Beachtung, dass die Mittel ca. 4-8 Wochen später auf Ihrem Konto eingehen. Der Mittelabruf ist so zu planen, dass die ausgezahlten Gelder innerhalb von zwei Monaten verausgabt werden. Bei Verzögerungen sind Verzugszinsen für die zu früh bereit gestellten Finanzierungsmittel zu zahlen.

In bestimmten Fällen, wie etwa Wegfall der Zweckbindung oder bei unwahrheitsgemäßen Angaben ist die Zuwendung zurückzuzahlen (siehe Anlage 2, Punkt 10. 
Während der Durchführung der Bau- und/oder Ausstattungsinvestition sind Sie verpflichtet, die Fachstelle Jugend, Bildung und Betreuung über Verlauf und Fortschritt des Investitionsvorhabens auf dem Laufenden zu halten(siehe Anlage 2, Punkt 8.. 

· So sind insbesondere Beginn und Ende des Investitionsvorhabens, zeitliche Verzögerungen wesentliche Änderungen oder andere den Verlauf beeinflussende Umstände unverzüglich mitzuteilen. 

· Bei Baubeginn ist ein rechtsverbindlicher Zeit- und Kostenplan (Leistungs- und Liefervertrag, Architektenvertrag etc.) vorzulegen, aus dem Beginn und Ende der einzelnen Bauabschnitte mit den jeweiligen Bauaktivitäten und Kosten hervorgehen. 
· Nach Abschluss der Investitionsmaßnahme ist ein Verwendungsnachweis über den zweckgemäßen Einsatz der Fördermittel zu erstellen. Bereits während des Vorhabens sind begleitende Nachweis- und Dokumentationspflichten zu leisten (siehe Anlage 2, Punkt 9. 

Ausfüllhinweise zur Antragstellung

Wir führen Sie schrittweise durch den Antrag und geben Erläuterungen zu den erforderlichen Angaben. 
Hinweise zu „Über Kommune“
Es werden nur solche zusätzlichen Plätze gefördert, die im Bedarfsplan der Kommune nach § 30 Abs. 1 HKJGB vorgesehen sind. Der Antrag ist daher über die jeweilige Kommune einzureichen. Bitte geben Sie in diesem Feld den Namen der Kommune an. Unter Punkt 2 ist die Bedarfsentsprechung vom Antragsteller und am Ende der Seite 3 von der Kommune zu bestätigen.

Zudem muss der jährlich aktualisierte kommunale Bedarfsplan der Fachstelle Jugend, Bildung, Betreuung als Bedarfsnachweis schriftlich vorliegen.

Hinweise zu Punkt 1 „Antragsteller“
In diesem Block sind allgemeine Daten über den Träger sowie Name und Kontaktdaten der zuständigen Ansprechperson abgefragt. Als Ansprechpartner/-in sollte die Person eingetragen sein, die bei Rückfragen am besten Auskunft über das Investitionsvorhaben geben kann. 
Hinweise zu Punkt 2 „Einrichtung“
Hier werden Standort, Art und Anzahl der neu entstehenden Plätze für unter 3-Jährige beschrieben. Diese können in Krippen und Krabbelgruppen und in Kindertagesstätten mit altersübergreifenden Gruppen unter Beachtung der Mindestverordnung ab 1.9.2009 entstehen. 

· Ziel der Förderung ist die Schaffung neuer, zusätzlicher Betreuungsplätze für unter 3-Jährige. Es gelten solche Betreuungsplätze für unter 3-Jährige als neu geschaffen, die im Förderjahr den Bestand in der jeweiligen Kommune gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Das bedeutet: in einem Förderjahr abgebaute U3-Plätze sind zunächst wieder einzurichten, bevor zusätzlich entstehende U3-Plätze eine Förderung erhalten können. Dies gilt jedoch nicht für Platzreduktionen aufgrund der Anpassung von Gruppengrößen und Betreuungsangeboten an die ab 1.9.2009 gültige Mindestverordnung.

· Geplanter Betriebsbeginn: Angabe, ab wann die Belegung der Plätze vorgesehen ist.
· Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII: diese muss vor Antragstellung durch die Kindertagesstätten-Fachberatung für die neu entstehenden  Plätze erteilt oder In Aussicht gestellt sein und als Anlage beigefügt werden.
· Bedarfsentsprechung nach § 30 HKJGB: Bestätigung, dass in Abstimmung mit der Kommune die neuen Plätze im aktuellen kommunalen Bedarfsplan nach § 30 HKJGB vorgesehen sind

Hinweise zu Punkt 3 „Beantragte Fördermittel“
· Die Gesamthöhe der beantragten Fördermittel ergibt sich aus Punkt 5 a und b des Antrages, und zwar durch Addition der für Bau und/oder Ausstattung beantragten Fördermittel (jeweils 3. Zeile bei „Kosten und Finanzierung“). 
· Bitte kreuzen Sie an, ob Sie Fördermittel für eine Bau- und/oder eine Ausstattungsmaßnahme beantragen. 
Hinweise zu Punkt 4 „Voraussichtlicher Mittelbedarf“
Hier ist anzugeben, wann Sie die Fördermittel voraussichtlich benötigen. Berücksichtigen Sie dabei bitte, dass die Fördermittel innerhalb von zwei Monaten verausgabt werden müssen (siehe oben). Diese groben Anhaltspunkte werden vom Regierungspräsidium Kassel für die Mittelverwaltung benötigt.  
Hinweis zu Punkt 5 „Investitionsvorhaben“

Hier erfolgen Angaben zur Höhe der beantragten Fördermittel mit Beschreibung des Investitionsvorhabens sowie der geplanten Finanzierung, und zwar aufgrund der Förderbestimmungen getrennt nach Bau- und/oder Ausstattung. 
Falls Sie Fördermittel für Bau- und Ausstattung beantragen wollen, müssen Sie dies in einem gemeinsamen Antrag tun. Eine zeitversetzte Beantragung ist nicht möglich, da jeder neue Platz nur ein Mal gefördert werden kann. 
5 a) Baumaßnahme
· Zweckbindung

Das bedeutet, dass das aus Bundesmitteln geförderte Bauobjekt für die Betreuung unter 3-Jähriger zu nutzen ist. Diese Zweckbindung für Baumaßnahmen beträgt 25 Jahre, für Um- und Ausbaumaßnahmen in angemieteten Räumen ausnahmsweise nur 15 Jahre ( siehe Anlage 2, Punkt 5. 

Die geförderten Plätze müssen mindestens bis zum Ende des Bundesinvestitionsprogramms im Jahr 2013 erhalten bleiben. Bei zweckfremder Nutzung sind die Fördermittel gegebenenfalls anteilig für den entsprechenden Zeitraum zurückzuzahlen. Davon kann auf Antrag in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Kassel nur abgesehen werden, wenn der örtliche Bedarf nachweisbar unerwartet rückläufig ist und alle Anfragen nach Betreuungsplätzen für unter 3-Jährige gedeckt sind. 

· Baumaßnahme ausschließlich für Platzausbau U3 oder zusätzlich für einen weiteren Zweck (z.B. für 3 bis 6-jährige KiTa-Kinder)
· Dies hat Auswirkungen auf „Kosten und Finanzierung“, da nicht die Gesamtkosten zuwendungsfähig sind, sondern nur der für den Ausbau U3 bestimmte Kostenanteil. 
· Falls Flächen und Infrastruktur gemeinsam genutzt werden, können die hierfür anzusetzenden „Gemeinkosten“ entsprechend der Platzanzahl prozentual den zuwendungsfähigen Kosten hinzugerechnet werden. Dies ist in Abstimmung mit der Fachstelle Jugend, Bildung, Betreuung anhand der Bauskizzen, Kostenaufstellungen und der ( Berechnungshilfe zu ermitteln.
· die Förderung ist möglich für
· Bevorstehende, in der Zukunft umzusetzende Maßnahmen

· Bereits begonnene Maßnahmen 

· Nachträgliche, bereits abgeschlossene Maßnahmen 
· Voraussichtlicher Baubeginn und Ende
· Beachten Sie bitte, dass das Bauvorhaben nach dem 18.10.2007 begonnen und spätestens am 31.12.2013 abgeschlossen sein muss.
· Achten Sie bitte darauf, die Fördergelder erst dann zu beantragen, wenn das vorgesehene Vorhaben „Baureife“ erlangt hat. Das bedeutet, dass das Bauvorhaben spätestens 3 Monate nach Datum des Bewilligungsbescheides des Regierungspräsidiums Kassel begonnen werden muss. Bei Überschreiten dieser Frist, kann ggf. die Bewilligung zurückgenommen werden, wobei die Beantragung zu einem nächsten Termin erneut erfolgen kann. 
· Art der Baumaßnahme (Neu-/Erweiterungsbau, aufwändiger Umbau oder Um-/Ausbau)

· Die Definitionskriterien sowie Förderbeträge und Eigenkosten je Platz finden Sie in ( Übersicht 1 
· Dies ist zudem im Vorfeld der Antragstellung mit der Kita-Fachberatung und dem Architekturbüro abzuklären.
· Kurzbeschreibung des Bauvorhabens 
Bitte erläutern Sie in knappen Stichworten die geplanten baulichen Veränderungen sowie Ziel und Ergebnis der Baumaßnahme so, dass für Außenstehende ein klares Bild entsteht.
· Gebäude im Eigentum des Trägers oder langfristig angemietet
Bei Anmietung ist in jedem Fall ein Mietvertrag über die Dauer von 10 Jahren beizufügen, und zwar als Absicherung für die auf 15 Jahre festgelegte Zweckbindung. 
· Erfolgte Bauplanung
· Zur Bestätigung der Baureife sind dem Antrag Bauskizzen bzw. Grundrisszeichnungen vorzulegen, aus denen die Nutzung von neu- oder umgebauten Räumlichkeiten für die Kindertagesbetreuung unter 3-Jähriger hervorgeht.
· In der Regel handelt es sich um Ausarbeitungen von Architektur- oder Baubüros.
· Abstimmung mit der Baubehörde (Fachdienst Bauwesen des Wetteraukreises)
· Es gilt das bei Bauvorhaben für Kindertageseinrichtungen übliche Verfahren. Eine Beratung zur bautechnischen Ausführung, zur Genehmigungspflicht und -fähigkeit kann bei den für die jeweiligen Kommunen zuständigen Sachbearbeitungen in Anspruch genommen werden. 
· Eine Baugenehmigung ist grundsätzlich bei Neubau- und Erweiterungsbauten sowie bei Um- und Erweiterungsbauten solcher Gebäude erforderlich, die zuvor nicht als Kindertageseinrichtung genutzt wurden. Inwieweit Um- und Ausbauten in bereits als Kindertageseinrichtung betriebenen Gebäuden einer Baugenehmigung bedürfen, ist im Einzelfall mit dem Fachdienst Bauwesen abzuklären. 
· Die Baugenehmigung ist Voraussetzung für den Baubeginn, der spätestens 3 Monate nach Erhalt des Bewilligungsbescheides erfolgen muss. Die Erteilung der Baugenehmigung ist meist innerhalb von drei Monaten möglich, sofern der Bauantrag im Vorfeld gut vorbereitet und abgestimmt ist.  

· Falls die Baugenehmigung bei Antragstellung noch nicht vorliegt oder aus Kostengründen erst nach Erhalt des Zuwendungsbescheides formal beantragt wird, kann ersatzweise die Bestätigung einer Bauvor​anfrage, der Bauantrag selbst oder eine mit etwa 100 € kostenpflichtige Unbedenklichkeitsbescheinigung beigefügt werden. Auch diese „Ersatzbescheinigungen“ setzen die rechtzeitige und vollständige Vorlage aller für eine Baugenehmigung erforderlichen Unterlagen voraus. 
· Zusatzbestimmung für kirchliche Träger
Dem Antrag ist eine Absichtserklärung der übergeordneten Kirchenverwaltung beizufügen, aus dem das Einverständnis mit der Schaffung zusätzlicher Plätze für unter 3-Jährige, mit der Baumaßnahme sowie mit dem Eigenkostenanteil hervorgeht. 
5 a) Baumaßnahme - Kosten und Finanzierung

· Berechnungshilfe 
Die Berechnungshilfe in der als Download bereit gestellten Excel-Datei unterstützt bei der Berechnung der zuwendungsfähigen Kosten sowie der zu beantragenden Fördermittel. Sie ist als Nachweis dem Antrag beizufügen.

· Gesamtkosten 
Hier sind sämtliche Kosten der Baumaßnahme einzuschließen, die neben dem Zuwendungszweck (Schaffung von Betreuungsplätzen für unter 3-Jährige) auch andere Ziele und Zwecke beinhalten können, siehe oben. 
· Zuwendungsfähige Baukosten 
· Hier sind nur die Kosten einzutragen, die ausschließlich dem Zuwendungszweck dienen. Nur diese können der Berechnung der Fördermittel zugrunde gelegt werden. 
· Falls mit der Baumaßnahme auch andere Zwecke erfolgt werden, können ggf. Gemeinkosten für gemeinsam genutzte Räumlichkeiten oder Infrastruktur eingerechnet werden.
· Zweck, Dauer und voraussichtliche Kosten der einzelnen Bauschritte sind in einer Übersicht zu dokumentieren, die dem Antrag beigefügt wird. Sie ist eine wesentliche Grundlage für die Prüfung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der zu fördernden Investitionen. Ein entsprechender Vordruck ist in der als Download bereit gestellten Excel-Datei enthalten. Er hat die gleiche Struktur wie der Ausgabennachweis im Verwendungsnachweis und ist damit auch eine Arbeitserleichterung. Die Aufstellung kann auch in anderer Form erfolgen, sofern die erforderlichen Informationen aus ihr ersichtlich sind. 
· Beantragte Fördermittel 
· Gefördert werden bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. 
· Im Land Hessen erfolgt eine Festbetragsfinanzierung. Je zusätzlich neu geschaffenem U3-Platz sind dies für Neu- und Erweiterungsbauten höchstens je 14.500 €, für aufwändige Umbauten je 8.500 €, für übliche Aus- und Umbauten 4.000 €. Den erreichten Prozentwert können Sie der ausgefüllten Berechnungshilfe entnehmen. 
· Bei Bauvorhaben ab einer Fördermittel-Höhe von 25.000 Euro sind Vergaberichtlinien (z.B. Verdingungsordnungen VOB und VOL) zu beachten ( siehe Anlage 2, Punkt 7.

· Ab einem Förderbetrag von 100.000 Euro ist bei freigemeinnützigen und gewerblichen Trägern eine dingliche Sicherung erforderlich. Sie dient der Absicherung etwaiger Rückzahlungsansprüche der Landesbewilligungsbehörde. In Form einer Buchgrundschuld ist sie zwingend erforderlich in Objekten, die Eigentum des Zuwendungsempfängers sind. Kommunen, Träger, bei denen die Kommune der alleinige Gesellschafter ist sowie Kirchen und Kirchengemeinden, die Körperschaft des öffentlichen Rechts sind und bei denen die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung ebenso wie ein etwaiger Rückzahlungsanspruch auch ohne Sicherungsmaßnahme als gewährleistet angesehen werden kann, sind von dinglicher Sicherung ausgenommen. Falls die dingliche Sicherung in gemieteten Objekten aufgrund der fehlenden Zustimmung des Eigentümers nicht möglich ist, ist die Fachstelle Jugend, Bildung, Betreuung verpflichtet, eine Prüfung in Bezug auf die Zuverlässigkeit des Zuwendungsempfängers hinsichtlich ordnungsgemäßer Geschäftsführung, Verwendung und Unterhaltung der Anlagen sowie gesicherter Gesamtfinanzierung vorzunehmen. Überregional tätige Träger (Wohlfahrtsverband, Kirchenverbände etc.) sind davon ausgenommen ( siehe Anlage 2, Punkt 11.
· Eigenmittel des Trägers 
· Der Eigenanteil beträgt mindestens 10 %. 
· Bei niedrigen zuwendungsfähigen Kosten erfolgt ggf. eine Kürzung der Festbeträge, bis dieser Eigenanteil erreicht wird. Dies ist anhand der Berechnungshilfe zu ermitteln.
· Drittmittelfinanzierung 
· Damit kann der Eigenanteil des Trägers zum Beispiel durch Einsatz von Spenden, Schenkungen, Stiftungsgeldern oder kommunale Zuschüsse reduziert werden.  
· Die Höhe der Drittmittel darf die der Eigenmittel des Trägers nicht übersteigen! 
· Eine gleichzeitige Förderung aus der „kleinen Bauförderung“ des hessischen Landesprogramms KNIRPS sowie aus Mitteln des Konjunkturprogramm II des Bundes ist dabei nach der Landesvorordnung ausdrücklich ausgeschlossen!

5 b Ausstattungsinvestition
· Zweckbindung

· Das bedeutet, dass die aus Bundesmitteln geförderten Ausstattungsgegenstände für die Betreuung unter 3-Jähriger zu nutzen sind. Die Zweckbindung hierfür beträgt 5 Jahre ( siehe Anlage 2, Punkt 5. 

· Die geförderten Anschaffungen müssen mindestens bis zum Ende des Bundesinvestitionsprogramms im Jahr 2013 für die Betreuung unter 3-Jähriger genutzt werden. Wenn die Nutzung am ursprünglichen Ort nicht mehr möglich ist, kann diese in der Regel an einem anderen Ort fortgeführt werden. Dies ist gegenüber dem Regierungspräsidium Kassel meldepflichtig. Bei zweckfremder Nutzung sind die Fördermittel gegebenenfalls anteilig für den entsprechenden Zeitraum zurückzuzahlen. Davon kann auf Antrag in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Kassel nur abgesehen werden, wenn der örtliche Bedarf nachweisbar unerwartet rückläufig ist und alle Anfragen nach Betreuungsplätzen für unter 3-Jährige gedeckt sind. 
· Ausstattungsgegenstände ab einem Anschaffungswert von 401 € müssen inventarisiert werden; dies erfolgt bei Erstellung des Verwendungsnachweises ( siehe Anlage 2, Punkt 9.
· Ausstattungsinvestition ausschließlich für Platzausbau U3 oder zusätzlich für einen weiteren Zweck (z.B. für 3 bis 6-jährigen KiTa-Kinder)
· Dies hat Auswirkungen auf „Kosten und Finanzierung“, da nicht die Gesamtkosten zuwendungsfähig sind, sondern nur der für den Ausbau U3 bestimmte Kostenanteil. 

· Falls Ausstattungsgegenstände wie etwa Küchengeräte gemeinsam genutzt werden, können die hierfür anzusetzenden „Gemeinkosten“ entsprechend der Platzanzahl prozentual den zuwendungsfähigen Kosten hinzugerechnet werden. Dies ist in Abstimmung mit der Fachstelle Jugend, Bildung, Betreuung anhand der Kostenaufstellungen und der ( Berechnungshilfe zu ermitteln.
· die Förderung ist möglich für
· Bevorstehende, in der Zukunft umzusetzende Maßnahmen

· Bereits begonnene Maßnahmen 

· Nachträgliche, bereits abgeschlossene Maßnahmen 

· Voraussichtlicher Beginn und Ende der Ausstattungsinvestition
· Beachten Sie bitte, dass die Ausstattungsinvestition nach dem 18.10.2007 begonnen und spätestens am 31.12.2013 abgeschlossen sein muss.

· Kurzbeschreibung
Bitte erläutern Sie in kurzen Stichworten, welche Ausstattungsgegenstände angeschafft werden sollen.
Was zu Ausstattung zählt, können Sie ( Übersicht 1 entnehmen.
5 b) Ausstattung - Kosten und Finanzierung

· Berechnungshilfe 

Die im Internet als Internet-Download bereitgestellte Berechnungshilfe unterstützt bei der Berechnung der zuwendungsfähigen Kosten sowie der zu beantragenden Fördermittel. Sie ist als Nachweis dem Antrag beizufügen.

· Gesamtkosten 

Hier sind sämtliche Ausstattungskosten einzuschließen, die neben dem Zuwendungszweck (Schaffung von Betreuungsplätzen für unter 3-Jährige) auch andere Ziele und Zwecke beinhalten können, siehe oben. 

· Zuwendungsfähige Ausstattungskosten 

· Hier sind nur die Kosten einzutragen, die ausschließlich dem Zuwendungszweck dienen. Nur diese können der Berechnung der Fördermittel zugrunde gelegt werden. 
· Falls mit der Ausstattungsinvestition auch andere Zwecke erfolgt werden, können ggf. Gemeinkosten für gemeinsam genutzte Ausstattungsgegenstände eingerechnet werden, siehe oben.
· Zweck, Dauer und voraussichtliche Kosten der einzelnen Anschaffungen sind in einer Übersicht zu dokumentieren, die dem Antrag beigefügt wird. Sie ist eine wesentliche Grundlage für die Prüfung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Ein entsprechender Vordruck ist in der als Download bereit gestellten Excel-Datei enthalten. Er hat die gleiche Struktur wie der Ausgabennachweis im Verwendungsnachweis und ist damit auch eine Arbeitserleichterung. Die Aufstellung kann auch in anderer Form erfolgen, sofern die erforderlichen Informationen aus ihr ersichtlich sind. 
· Bei zuwendungsfähigen Ausstattungskosten ab 5.000 Euro ist die „Zentrale Beschaffung“ des Hessischen Competence Center (HCC) bei der Oberfinanzdirektion Frankfurt (OFD) zu beteiligen ( siehe Anlage 2, Punkt 7.

· Beantragte Fördermittel 

· Gefördert werden bis zu 90 % der zuwendungsfähigen Ausstattungskosten.
· Im Land Hessen erfolgt eine Festbetragsfinanzierung. Je zusätzlich neu geschaffenem U3-Platz sind dies 500 €. Den erreichten Prozentwert können Sie der ausgefüllten Berechnungshilfe entnehmen. 

· Eigenmittel des Trägers 

· Der Eigenanteil beträgt mindestens 10 %. 
· Bei niedrigen zuwendungsfähigen Kosten erfolgt ggf. eine Kürzung der Festbeträge, bis dieser Eigenanteil erreicht wird. Dies ist anhand der Berechnungshilfe zu ermitteln.
· Drittmittelfinanzierung 

· Damit kann der Eigenanteil des Trägers zum Beispiel durch Einsatz von Spenden, Schenkungen, Stiftungsgeldern reduziert werden.  

· Die Höhe der Drittmittel darf die der Eigenmittel des Trägers nicht übersteigen! 

Hinweise zu Punkt 6 „Beigefügte Unterlagen“
Dieser Block gibt eine Übersicht über die dem Antrag beizufügenden Unterlagen; nur mit diesen Unterlagen ist der Antrag vollständig. 
· Jedem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

· Die Betriebserlaubnis nach § 45 oder deren Inaussichtstellung; sie können auch veranlassen, dass diese von der Kita-Fachberatung direkt an die Sachbearbeitung weitergeleitet wird
Jeweils für Bau- und/oder Ausstattung anhand der als Download hinterlegten Exceldatei 

· Die Aufstellung der voraussichtlichen zuwendungsfähigen Kosten 
· Die Berechnungshilfen 

· Im Einzelfall sind folgende Unterlagen beizufügen:
· Bei allen Bauvorhaben: Bau- oder Umbauskizze, Grundriss

- 
Bei baugenehmigungspflichtigen Vorhaben: Bescheinigung des Fachdienst Bauwesen 
-     Bei Umbauten in angemieteten Gebäuden: Mietvertrag über 10 Jahre Laufzeit ab Betriebsbeginn
-     Bei kirchlicher Trägerschaft: Absichtserklärung der übergeordneten Kirchenverwaltung
Hinweise zu „Bankverbindung“

Abschließend geben Sie bitte die Bankverbindung an, an welche die Fördermittel überwiesen werden sollen.  Bei kirchlichen Trägern ist hier ein Konto der übergeordneten Kirchenverwaltung anzugeben, da die finanzielle Abwicklung von dort koordiniert wird und diese Stelle über Ihren gestellten Antrag informiert sein muss.

Hinweise zu „Bestätigung der Kommune“
Der Antrag ist über die Kommune einzureichen, in der die neuen Plätze entstehen. Diese bestätigt mit rechtsverbindlicher Unterschrift, dass die zu fördernden Plätze im Bedarfsplan der Kommune vorgesehen sind. 
Übersicht 1: Definition förderfähiger Bauvorhaben und damit verbundener Dienstleistungen

	Art des Bauvorhabens
	je zusätzlichem Platz U 3
	Zweck-bindung

	
	Festbetrag 
max. 90 %
	Eigenanteil
mind. 10 %
	

	A
Neubau oder Erweiterungsbau, d.h. eines der folgenden Kriterien ist erfüllt :
	14.500 €
	  1.511 €

  
	25 Jahre

	· Schaffung von zusätzlichem umbauten Raum, z.B. Errichtung eines neuen Gebäudes, Vergrößerung vorhandener Räume, Anbau zusätzlicher Räume, Aufstockung

· Erwerb eines Gebäudes einschließlich des Umbaus zur Nutzung als Kindertageseinrichtung

· Ersatzbau (Wiederaufbau nach Abriss bis Oberkante Keller)
	
	
	

	B
Aufwändige Umbauten (alle 3 Kriterien müssen

                                               gleichzeitig erfüllt sein)
	  8.500 €
	     944 €
	25 Jahre
bei Eigentum und Mietsache

	· wenn das umzubauende Gebäude bisher nicht als Kindertageseinrichtung genutzt wurde

· wenn wesentliche Veränderung eines Gebäudes oder von Gebäudeteilen in ihrer mit dem Rohbau entstan​denen Struktur erfolgt, z.B. das Versetzen von Wän​den, Einziehen neuer Geschossdecken, Einbauen von Türen und Fenstern

· wenn die zuwendungsfähigen Gesamtkosten der Maßnahme 17.000 Euro pro Platz überschreiten
	
	
	

	C
Ausbau und Umbau bestehender Gebäude für die Nutzung oder Nutzungserweiterung als Kindertages​einrichtung sowie zur Umwandlung bestehender Kindergartenplätze; dies schließt ein:
	  4.000 €
	     444 €
	Eigentum
25 Jahre

	
	
	
	Mietsache
15 Jahre, Nutzungsvertrag für 10 Jahre muss vorliegen 

	· Wesentliche Veränderung eines Gebäu​des oder von Gebäudeteilen in ihrer mit dem Rohbau entstandenen Struktur, z.B. das Versetzen von Wänden, Ein​ziehen neuer Geschossdecken, Ein​bauen von Türen und Fenstern

· Herrichtung eines Gebäudes für Kinder​tagesbetreuung ohen Veränderung der baulichen Grundstruktur, z.B. durch Verlegen eines Bodenbelages, Putz​arbeiten, Installationen von Sanitär​einrichtungen, Einbau einer Heizung

· Keine Renovierungsmaßnahmen!
	
	
	

	D
Ausstattung von Betreuungsplätzen 
zusätzlich zu Baupauschale oder ohne Baumaßnahme 
	    500 €
	       56 €
	5 Jahre

	· Einrichtungsgegenstände, die nicht fest mit dem Gebäude verbunden sind oder nur zu einem vorübergehenden Zweck mit dem Gebäude oder Grundstück verbunden sind (Einbauschränke und –küchen, Außenspielgeräte, Gartenhaus

· Sachausstattung mit Arbeits- und Spielmaterial
	
	
	


Mit den Investitionen verbundene Dienstleistungen sind solche,
· die erforderlich sind, um die Investition zweckentsprechend nutzbar zu machen, z.B. Installationen, Planungsleistungen (Architekten), Inbetriebnahmen (Heizung)

· die nur als Bestandteil des Bauvorhabens relevant sind, da ohne die dazu gehörige Investition die Dienstleistung nicht förderfähig ist

Sie sind jeweils der damit -verbundenen Investition zuzurechnen, d.h. zur Baumaßnahme (z.B. Architektenhonorar) oder Ausstattung (z.B. Montage von Spielgeräten).


[image: image1.emf]Übersicht 2: Definition der Betreuungsangebote 

laut Mindestverordnung  ab 1.9.2009

unter 3 

Jahre

3 bis Schul-

eintritt

Schul-

kinder

M 01Krippengruppe 0 bis 3 Jahre 8 bis 10 8-10  2,0 

§3 Abs.1 Nr.1, §1 Abs. 2, Nr. 1

M 02Kindergartengruppe

3 Jahre bis Schuleintritt

*

15 bis 25 15-25 1,75

§3 Abs.1 Nr.2, §1 Abs. 2, Nr. 2

M 03Hortgruppe Schulkinder bis 14 Jahre 15 bis 20 15 - 20 1,5

§3 Abs.1 Nr.3, §1 Abs. 2, Nr. 3

M 04Krippe / Kindergarten 0 Jahre bis Schuleintritt 15 1-7 8-14 1,75

§3 Abs.2 Nr.2, §1 Abs. 2, Nr. 4

M 05Krippe / Kindergarten / Hort 0 Jahre bis 14 Jahre 15 1-5 5-13 1-5 1,75

§3 Abs.2 Nr.2, §1 Abs. 2, Nr. 4

M 06Kindergarten / Hort 3 Jahre bis 14 Jahre

20 bis 25

**

10-22 3-10 1,75

§3 Abs.2 Nr.1,, §1 Abs. 2, Nr. 4

M 07öKiga, 3 bis 4 U3 2 Jahre bis Schuleintritt

15 bis 25

***

3-4 12-22 2,0

§3 Abs.2 Nr.3

M 08öKiga, 5 bis 6 U3 2 Jahre bis Schuleintritt

15 bis 25

***

5-6 10-20 2,25

§3 Abs.2 Nr.3

Ausnahmeregelungen mit Einzelgenehmigungen des Jugendamtes:

** In altersübergreifender Kindergarten / Hortgruppe: Einzelfallentscheidung über angemessene Gruppengröße

Frühdienst, Spätdienst, Mittagsdienst, Auffanggruppe, andere Randzeiten etc 1,0 - 2,0

§1, §3 Abs. 4

*  In Kindergartengruppe: Aufnahme von 1 - 2 Kinder im Alter von 2-3 Jahren bzw. 1 - 2 Kinder im Schulalter

Ausnahmereglung ohne Einzelgenehmigung des Jugendamtes:

*    In Kindergartengruppe: Aufnahme eines Kindes zur Eingewöhnung bereits 8 Wochen vor Vollendung des 3. Lebensjahres

*** In geöffneter Kindergartengruppe: Zu Beginn des Kindergartenjahres sollten nicht mehr als 20 Kinder aufgenommen werden



Randzeiten - schwacher Einrichtungsbesuch - Anwesenheit von mindestens 2 Fachkräften in der Einrichtung , davon mindestens 1 Fachkraft in der 

Betreuungsgruppe,  je nach Gruppenart (Alterszusammensetzung und/oder höhere Kinderzahl)  entsprechend 2 Fachkräf

Grundlage: 

Mindest-

verordnung ab 

1.9.2009

Maximale 

Gruppen-

größe

Mindestens 

erforderliche 

Fachkräfte(Vollzeit) 

während der Gruppenöff-

nungsstunden, bezogen 

auf die Arbeit mit den 

Kindern

Altersstufenbezogen

Altersübergreifend

Geöffnete Kindergartengruppe

siehe hierzu auch Anlage 2 zur MVO des HMAFG "Übersicht zu den maximalen Gruppengrößen" , Schreiben des HMAFG vom 31.8. 2009 sowie 

weiterführende Informationen unter www.hsm.hessen.de 

 Kennziffer

                     Kindertagesbetreuung in Einrichtungen

                     Jährliche Meldung nach § 47 SGB VIII

Altersspanne, Gruppengröße, Alterszusammensetzung und Fachkraftschlüssel 

Gruppenbezeichnung Altersspanne 

Alters-Zusammensetzung


Bitte füllen Sie für jedes Investitionsvorhaben einen Vordruck aus und machen Sie die Eintragungen in den gelben Feldern. Bitte beachten Sie die Ausfüll-Hinweise im Anhang. Die Bearbeitung mit PC ist möglich. Vielen Dank!








Unser Ziel ist, Sie bereits im Vorfeld der Antragstellung gut zu beraten und zu informieren. Damit wollen wir eine korrekte und Erfolg versprechende Antragstellung sowie eine reibungslose Durchführung des Investitionsvorhabens sicherstellen.


Mit den folgenden Hinweisen sowie mit den Erläuterungen zum Zuwendungsbescheid, die als  Anlage 2 „Hinweise für die Praxis“ und 3 “Richtlinien und Nebenbestimmungen“ im Internet unter � HYPERLINK "http://www.wetteraukreis.de" ��www.wetteraukreis.de� „Stichwort „Bundesinvestitionsprogramm“ als Download zur Verfügung stehen, stellen wir die verbindlichen Vorschriften und wichtigsten Informationen bereit. 


Unerlässlich ist die Abstimmung des Investitionsvorhabens mit der zuständigen Kindertagesstätten-Fachberatung im Vorfeld der Antragstellung. Sie unterstützt bei der Planung, klärt spezifische Fragen und erteilt die für die Antragstellung erforderliche Inaussichtstellung der Betriebserlaubnis.


Es ist trotzdem möglich, dass Sie Fragen haben oder unsicher sind, welche Angaben Sie in bestimmten Feldern zu leisten haben. Bitte wenden Sie sich in solchen Fällen an Herrn�Fleischer, unter 06031/83-3328 oder � HYPERLINK "mailto:andreas.fleischer@wetteraukreis.de" ��andreas.fleischer@wetteraukreis.de�. 


Eventuell irrtümliche Angaben im Antrag werden bei der Überprüfung durch die Fachstelle Jugend, Bildung, Betreuung festgestellt und korrigiert. Sie erhalten darüber eine schriftliche Nachricht. In Einzelfällen kann es vorkommen, dass (schriftliche) Rückfragen nötig sind, die es entsprechend zu beantworten gilt. Sollten relevanten Unterlagen fehlen oder unvollständig sein, werden wir Sie auffordern diese nachzureichen. In Ihrem eigenen Interesse bitten wir Sie dem nachzukommen. Denn der Antrag kann erst berücksichtigt werden, wenn sämtliche Angaben im Vordruck vorhanden und die notwendigen Unterlagen beigefügt sind.





Vordrucke siehe Excel-Datei im Downloadbereich
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_1320735561.xls
Ausfüllhinweise

		Kindertagesbetreuung in Einrichtungen
                     Jährliche Meldung nach § 47 SGB VIII				Stichtag 1.9.2009

		Grundlagen und Ziele

		nach § 47 Abs. 1 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) - Kinder- und Jugendhilfegesetz, in Verbindung mit 
§ 24a SGB VIII und §§ 18, 30 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzes (HKJGB)

		Gesetzliche Grundlagen

		Ù		Nach § 47 SGB VIII Abs.1 und § 18 HKJGB sind Änderungen von Art und Standort der Einrichtung, der verfügbaren Platzanzahlen sowie beim Personal unverzüglich, jedoch mindestens ein Mal jährlich der KITA-Fachberatung zu melden.

		Ù		Nach § 24a SGB VIII  ist der Wetteraukreis als örtlicher Jugendhilfeerträger  zudem verpflicht, ein Mal jährlich den erreichten Ausbaustand an Betreuungsplätzen für unter 3-Jährige festzustellen und den weiteren Bedarf zu ermitteln.

		Ù		In Hessen sind nach § 30 HKJGB die Kommunen in der Pflicht, den Platzbedarf für Kin-dertagesbetreuung in Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Jugendhilfe zu ermitteln und für die Bereitstellung der erforderlichen Plätze zu sorgen. Nach § 24 verbleibt

		Die Meldung dient

		Ù		der Festlegung des Trägers auf die ab 1.9.2009 gültige Mindestverordnung oder auf die Inanspruchnahme der Umsetzungsfrist bis längstens 31.8.2012

		Ù		der Überprüfung von Einhaltung der Betriebserlaubnis, der Mindestverordnung bzw. Regelungen der Umsetzungsfrist hinsichtlich Gruppenarten, Gruppengröße, Einsatz und Qualifizierung von Fachkräften

		Ù		dem Überblick über den aktuellen Stand der pädagogischen Konzeptionsarbeit, der Qualitätssicherung sowie der Sicherstellung der persönlichen Eignung des Personals nach §§ 8a, 22a und 72a SGB VIII

		Ù		der Ermittlung der vorgehaltenen Betreuungsplätze mit und ohne Mittagessen sowie der Belegung am Stichtag

		Ù		der Ermittlung von zusätzlichen Betreuungsangeboten nach § 15 des Hessischen Schulgesetzes, mit und ohne Mittagessen

		Ù		dem Abgleich vorhandener Integrationsplätze und der deshalb reduzierten Betreuungsplätze nach der "Rahmenvereinbarung Einzelintegration" vom 1.8.1996

		Ù		der Überpüfung des Anteils von Kindern mit Migrationshintergrund laut Verordnung zur Landesförderung § 6 Abs. 3 in Verb. mit § 7 Abs. 3

		Ù		der Überprüfung der Bedarfsgerechtigkeit des aktuellen Betreuungsangebotes durch Feststellung von Über- und Unterkapazitäten

		Ù		dem Datenabgleich von Adressen und Ansprechpersonen

		Ù		der Berücksichtigung von Jahresschließzeiten bei der Berechnung von Kreiszuschüssen zu Kindergartenbeiträgen

		Konzeption

		Ù		Der Meldebogen basiert auf einer Vorlage des hessischen Landesarbeitskreises Jugendhilfeplanung und wird in vergleichbarer Form landesweit eingesetzt.

		Ù		Unter Berücksichtigung aktueller Entwicklungen und bisheriger Erfahrungen entspricht der Aufbau teilweise den Kreis-Bestandserhebungen sowie Meldungen der Jahre 2005, 2006 und 2008. Daten hieraus können gegebenenfalls in diesen Meldebogen kopiert und aktu

		Ù		Es gibt einen Meldebogen für alle Trägertypen sowie für Betriebserlaubnis nach Mindestverordnung ab 1.9.2009 oder nach Umsetzungsfrist bis 31.8.2012.

		Hinweise zur Bearbeitung

		Umfang und Aufbau des Meldebogens

		1		Die Meldung selbst umfasst die farbigen Tabellenblätter 1 bis 7, d.h. 7. DIN A 4-Seiten

		2		Die weißen Tabellenblätter enthalten ergänzende Informationen, und zwar zur gültigen Mindestverordnung ab 1.9.2009, zur Umsetzungsfrist bis 31.8.2012 sowie Kennziffern für die Register 6 und 7. Sie können - ebenso wie die "Ausfüllhinweise" - ausgedruckt u

		3		Die Abfragen in den 3 blauen Tabellenblättern beziehen sich  auf alle Einrichtungen des Trägers,

				In den 4 gelb-orangen Tabellenblättern sind Angaben für jeweils eine Einrichtung des Trägers zu machen.

		Verwendung und Ausdruck der Excel-Datei

		4		Zur Gewährleistung einer korrekten Funktion der automatisierten Datenübertragungen und Berechnungen bitten wir um folgende Vorgehensweise:

				Träger mit mehreren Einrichtungen (z.B. Kommunen):

				èdie Meldebogen-Datei entsprechend der Anzahl der Einrichtungen zu kopieren
èin nur einer der Dateien die 3 blauen Tabellenblätter für alle Einrichtungen 
    auszufüllen
èin den einzelnen Dateien nur die 4 gelb-orangen Tabellenblätter für jeweils eine

		5		Träger mit nur einer Einrichtung benötigen nur eine Datei und füllen die 7 Tabellenblätter für ihre Einrichtung aus.

		6		Wir bitten darum, die Datei-Kopien so umzubenennen, dass Kommune und Name der Einrichtung aus dem Dateinamen hervorgehen. Sie erleichtern uns damit die Zuordnung der zurückgesandten Meldungen.

		7		Alle Tabellenblätter sind so formatiert, dass jeweils ein DIN A 4 Blatt ausgedruckt wird. 
Die "Ausfüllhinweise" umfassen 7 DIN A 4-Blätter.
Jeder Drucker und jeder PC gibt die Datei anders wieder. Um gegebenenfalls die Ausdrucke auf Größe DIN A 4 anzupas

		8		Falls Sie den Gesamtausdruck aller Register in einem Arbeitsgang wünschen, gehen Sie bitte wie folgt vor: 
1. bei gedrückter Umschalttaste Registerkarten mit linker Maustaste anklicken
2. dann Druckoption aufrufen

		9		Falls Sie eine Gesamtansicht aller Register in einem Arbeitsgang wünschen, gehen Sie bitte wie folgt vor: 
1. bei gedrückter Umschalttaste Registerkarten mit linker Maustaste anklicken
2. dann Seitenansicht aufrufen

		10		Wir haben uns bemüht, Ihnen einen verständlichen, gut funktionierenden und geprüften Vordruck mit ausreichend Platz für Eintragungen zur Verfügung zu stellen. Wir bitten Sie um Verständnis, falls es dennoch Fragen und technische Probleme gibt.
Für Rückfra

				Ù Frau Bettina Ochs, Telefon 06031-83-3322, Bettina.Ochs@Wetteraukreis.de
Ù Frau Heike Dücker, Telefon 06031-83-3323, Heike.Duecker@Wetteraukreis.de

		11		Bitte senden Sie den Meldebogen per eMail sowie das unterschriebene Tabellenblatt "Träger" per Post zurück  bis zum 15.12. 2009. Vielen Dank!

		! Hinweise zum Ausfüllen

		Allgemein

		!		Die Tabellenblätter sind jeweils per Blattschutz geschützt, um versehentliche Über-
schreibungen und Umformatierungen zu verhindern. Freigegeben sind nur die Felder, in die Eintragungen vorgenommen werden.

		!		Stichtag 1.9.2009: machen Sie bitte alle Angaben für diesen Zeitpunkt!

		!		Eintragungen sind nur in den rot umrandeten, gelb unterlegten Feldern erforderlich! Gelegentlich sind Angaben zu überschreiben. 
Zum Ausfüllen werden keine Excel-Kenntnisse benötigt.

		!		Grüne Schrift: Der Meldebogen enthält automatisierte Berechnungen und Datenübertragungen von anderen Tabellenblättern

		!		"Hinweise zum Ausfüllen"  finden sich in verkürzter Form auch rechts auf den 
 Tabellenblättern. Sie können während der Bearbeitung eingesehen, jedoch nicht 
 ausgedruckt werden.

		!		Zum nächsten Eingabefeld gelangen Sie mit der TAB-Taste. Oder Sie können das Eingabefeld mit der Maus anklicken.

		!		Fall Sie zusätzliche Anmerkungen machen wollen:
Ù Teilen Sie uns diese bitte per eMail mit
Ù oder fügen Sie ein neuesTabellenblatt ein und notieren Sie Ihre Hinweise dort.

		1_Träger

		!		Website: Möglichst Zugang zu Site mit Angaben zu Kindertagesbetreuung

		!		Träger-ID: Träger-Identifikations-Nummer laut Betriebserlaubnis

		!		Trägerart: Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an.

		!		Einrichtungen: Reihenfolge geordnet nach Ortsteilen

		!		Gültige BE vom: gültige Betriebserlaubnis mit Datum vom

		!		Umsetzung der ab 1.9.2009 gültigen Mindestverordnung oder Nutzung der Umsetzungsfrist - bitte kreuzen Sie an

				Komplette Umsetzung:  Personalschlüssel und Anzahl der Plätze je Gruppe
Nur Personal:                 Beibehaltung der bisherigen Gruppengrößen bei
                                         einer am 1.9.2009 gültigen Betriebserlaubnis gemäß

		!		Betreuungsalter: von .... bis vollendetem Lebensmonat (M) /Lebensjahr (J)

		!		Einrichtungs-ID: Einrichtungs-Identikations-Nummer laut Betriebserlaubnis (BE)

		!		Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift: zur Bestätigung von Vollständigkeit und sachlicher Richtigkeit der per eMail übermittelten Meldung nach § 47 senden Sie uns bitte einen Ausdruck desTabellenblattes "Träger" unterschrieben per Post  zurück an
We

		2_Einrichtungen

		!		Ortsangabe bei Straße:  nur, wenn sich die Einrichtung nicht am Ort des Trägers befindet.

		3_Qualität

		!		Angaben zum Stand der Konzeptionsarbeit: 
Ù Pädagogische Konzeption nach § 22a SGB VIII
Ù      Kinderschutzkonzept nach § 8a SGB VIII und

				SGB VIII § 22a 
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Qualität der Förderung in ihren Einrichtungen durch geeignete Maßnahmen sicherstellen und weiterentwickeln. Dazu gehören die Entwicklung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption

				(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen, dass die Fachkräfte in ihren Einrichtungen zusammenarbeiten 
1.mit den Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen zum Wohl der Kinder und zur Sicherung der Kontinuität des Erziehungspro

				SGB VIII § 8a Abs. 1 und 2
(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte abzuschätzen. Dabei sind die Personenso

		!		Besondere konzeptionelle Merkmale: Waldkindergarten, Waldorff, Montessori, 
Bewegungskonzept, längere Öffnungszeiten, Elternarbeit, etc.

		!		Maßnahmen zur Qualitätssicherung: Elternbefragung, Bildungsdokumentation, 
QuaSi/QUAST, Kronberger Kreis, Qualitätshandbuch etc.

		4_Platzangebot

		!		Betreuungsangebote und Platzkapazität: siehe auch aktuelle Betriebserlaubnis;
Definition, Größe, Alterszusammensetzung und Fachkraftschlüssel èsiehe weiße Tabellenblätter "MVO" oder "U-Frist"

		!		Integrationsplätze: Anzahl der Plätze, die zur Zeit von Kindern mit Einzelintegration belegt sind sowie Anzahl der deshalb reduzierten Plätze, siehe hierzu SGB VIII §§ 22 a Abs. 4 zur gemeinsamen Förderung behinderter und nicht behinderter Kinder in Betre

				§22 a Abs. 4 SGB VIII 
Kinder mit und ohne Behinderung sollen, sofern der Hilfebedarf dies zulässt, in Gruppen gemeinsam gefördert werden. Zu diesem Zweck sollen die Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit den Trägern der Sozialhilfe bei der Planung, konz

		!		Geöffnete Kindergartengruppe: Nur möglich nach Betriebserlaubnis mit kompletter Umsetzung der gültigenMindestverordnung für Personal und Gruppengrößen

		!		Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund laut Verordnung zur Landesförderung, 
§ 6 Abs. 3 in Verbindung mit § 7 Abs. 3

				§ 6 Abs. 3
Für Maßnahmen zur Integration von Kindern mit Migrationshintergrund im Kindergartenalter erhalten Träger eine zusätzliche Pauschale. Die Zuwendung richtet sich nach der 
Größe der Kindertageseinrichtung und beträgt jährlich für Einrichtungen mi

				§ 7Abs. 3
Die Zuwendung nach § 6 Abs. 3 setzt voraus, dass der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund mindestens 20 vom Hundert der Gesamtzahl der belegten Plätze beträgt. Von einem Migrationshintergrund ist auszugehen, wenn ein Elternteil des Kindes

		!		Angemeldete Kinder ohne Platz am Stichtag:  Bitte nur die Kinder angeben, für die ein 
konkretes Interesse an einem Betreuungsplatz besteht, keine unverbindlichen Anfragen.
Diese Abfrage ist wichtig für die Bedarfsermittlung.

		!		Betreuungsangebote nach § 15 des Hessischen Schulgesetzes: 
Manche Einrichtungen nehmen neben den klassischen Betreuungsaufgaben nach Kinder- und Jugendhilfegesetz auch Aufgaben der Schülerbetreuung nach § 15 des Hessischen Schulgesetzes wahr und erhalten

		5_Belegung

		!		Belegung:  Bitte die Anzahl aller aufgenommenen Kinder am Stichtag 1.9.09 erfassen; jedes Kind nur ein Mal erfassen!

		!		Mittagessen: Dabei unterscheiden, ob es sich um einen Platz mit oder ohne Mittagessen handelt.

		!		Definition des Betreuungsumfangs: entsprechend Landesförderung BAMBINI-KNIRPS
Halbtag:   Betreuungsdauer von mindestens 15  bis maximal 25 Wochenstunden, 
                 z.B. bis  zu 5 Stunden täglich, vormittags, nachmittags, einzelne Tage 
Mittel:

		!		Platzsharing: nach Tageszeiten (Vor-, Nachmittag), nach Wochentagen. Hierdurch kann die Anzahl der betreuten Kinder höher sein als die Zahl der vorhandenen Plätze

		!		Jahresschließzeiten: Diese Angaben werden u.a. zur Berechnung von Zuschüssen zu  Elternbeiträgen für Kindertagesbetreuung benötigt. 
ÙFalls die Einrichtung durchgängig an allen  Wochentagen im Jahr geöffnet ist, tragen 
   Sie bitte bei "Anzahl der Tage"

		6_FK-Stunden

		!		Öffnungszeiten:  Bei gleichen Öffnungszeiten an allen 5 Wochentagen ist  nur Öffnungszeiten (1) auszufüllen. Bei abweichenden Öffnungszeiten an verschiedenen Wochentagen ist zusätzlich Öffnungszeiten (2) nutzen. Falls dies nicht ausreicht: erstellen Sie b

		!		Randzeit:  Dies sind  Betreuungszeiten mit schwachem Einrichtungsbesuch z.B. Frühdienst, Spätdienst, Mittagsdienst      
èsiehe auch weiße Tabellenblätter "MVO" oder "U-Frist"

		!		Art der Gruppe:  Bitte tragen Sie die zutreffende Kennziffer ein. 
èDiese finden Sie ebenfalls in den weißen Tabellenblättern "MVO" oder "U-Frist"

		!		Erforderliche Fachkräfte:  Bitte tragen Sie den Fachkräfte-Schlüssel laut Mindest-verordnung oder Umsetzungsfrist ein.
èsiehe weiße Tabellenblätter "MVO" oder "U-Frist"

		7_Personal

		Die erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zweck der Aufgaben-erfüllung nach §§ 45 bis 48 SGB VIII sowie  § 24a und § 72a SGB VIII in Verbindung mit §§ 18 und 30 HKJGB verwendet und in einem automatisierten Verfahren unter Berücksicht

		!		Mitarbeiter/-innen, die anteilig in mehreren Funktionen tätig sind:   bitte mehrfach mit der jeweiligen Stundenzahl für die Funktion eintragen

		!		Polizeiliches Führungszeugnis: Mit Verabschiedung des KICK im Oktober 2005 sind Träger von Kindertageseinrichtungen im Sinne des Kinderschutzes nunmehr verpflichtet, sich vom Einrichtungspersonal regelmäßig ein Führungszeugnis vorlegen zu lassen. Bitte tr

				SGB VIII § 72a Persönliche Eignung
Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe dürfen für die Wahrnehmung der Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe keine Person beschäftigen oder vermitteln, die rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 17

		!		Funktion in der Einrichtung: Bitte nutzen Sie hierfür Schlüssel 1 im weißen Tabellenblatt "Schlüssel"

		!		Ausbildung / Qualifikation: Bitte tragen Sie die höchste erreichte Qualifikation ein und nutzen Sie hierfür Schlüssel 2 im weißen Tabellenblatt "Kennziffern

		Vielen Dank !

		Wetteraukreis, Fachbereich Jugend, Familie und Soziales
Fachdienst Familienförderung, Fachstelle Jugend, Bildung, Betreuung
Kindertagesstätten-Fachberatung: Heike Dücker und Bettina Ochs
Europaplatz, Geb. B, 61169 Friedberg
Telefon: 06031 - 83-3301, eMail

		Konzeption: Sozial- und Jugendhilfeplanung, Tel: 06031 83-3206, eMail: Karin.Mertzlin@Wetteraukreis.de
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1_Träger

		Fachbereich Jugend, Familie und Soziales 
Fachdienst Familienförderung
Fachstelle Jugend, Bildung, Betreuung																												Ein Blatt für alle Einrichtungen des Trägers

																														! Beachten Sie bitte die "Hinweise zum Ausfüllen"

																														Eintragungen nur in den rot umrandeten, gelben Feldern

		Kindertagesbetreuung in Einrichtungen

		Jährliche Meldung nach § 47 SGB VIII 
in Verbindung mit § 24a SGB VIII* sowie §§ 18 und 30 HKJGB*																												◄SGB VIII: Sozialgesetzbuch 8 -  Kinder- und Jugendhilfegesetz
◄HKJGB: Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz

		Stichtag: 1. September 2009

		Rücksendung  bis 15.12.2009 
per eMail an								Bettina.Ochs@Wetteraukreis.de
Heike.Duecker@Wetteraukreis.de

		Träger, gfls.  Rechtsform

		Ansprechperson / Funktion

		Postanschrift:

		Telefon

		Mobil

		Fax

		eMail

		Website																												!Möglichst Zugang zu Site mit Angaben zu Kindertagesbetreuung

		Träger-ID																												!Träger-Identifikations-Nummer laut Betriebserlaubnis

		Trägerart				kommunal						kirchlich						frei						gewerblich						!Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an.

		Ort und Datum

		Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Trägers
zur Bestätigung von Vollständigkeit und sachlicher Richtigkeit der per eMail übermittelten Meldung																												!Bitte senden Sie einen Ausdruck nur dieses Tabellenblattes mit 
    rechtsverbindlicher Unterschrift und Stempel zurück an
    Wetteraukreis, Fachstelle Jugend, Bildung, Betreuung
      Kindertagesstätten-Fachberatung
      Europaplatz, Geb. B, 61169 Fri

		Für folgende Einrichtungen																												!Reihenfolge  geordnet nach Ortsteilen

		Name / Bezeichnung		Betreu-ungs-alter 
von … bis				Einrich-tungs-ID				Am 
Stichtag 
Gültige
BE 
vom				Umsetzung  MVO								Nutzung 
Umset-
zungs-
frist						!Mindestverordnung gültig ab 1.9.2009 - bitte kreuzen Sie an

																Personal und Gruppen-größen				Nur Personal
Bestands-schutz Grup-pengrößen										Komplette Umsetzung:  Personalschlüssel und Anzahl der Plätze je Gruppe
   Nur Personal:                Beibehaltung der bisherigen Gruppengrößen bei
                                                     einer am 1.9.2009 gültigen Betriebserlaubnis gemä

																														!Betreuungsalter: von .... bis vollendetem Lebensmonat (M) /Lebensjahr (J)

																														!Einrichtungs-Identifikations-Nummer laut Betriebserlaubnis (BE)

																														!BE = Betriebserlaubnis
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Europaplatz Gebäude B
61169 Friedberg
Tel. 06031-83-3301

Bettina.Ochs@Wetteraukreis.de
Heike.Duecker@Wetteraukreis.de



2_Einrichtungen

		Kindertagesbetreuung in Einrichtungen
                       Jährliche Meldung nach § 47 SGB VIII														Stichtag: 1. September 2009						Ein Blatt für alle Einrichtungen des Trägers

		Adressen und Kontaktdaten der Einrichtungen												Träger:		0						! Beachten Sie bitte die "Hinweise zum Ausfüllen"

		Einrichtung		Ortsteil		Straße (Ort)		Telefon		Mobil		Fax		eMail		Website		Leitung				Eintragungen nur in den rot umrandeten, gelben Feldern

		0																				Grüne Schrift: Übertrag von anderen Tabellenblättern, automatisierte 
                          Berechnungen

		0

		0																				! Ortsangabe bei Straße nur, wenn sich die Einrichtung nicht am Ort
        des Trägers befindet.

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0
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3_Qualität

		Kindertagesbetreuung in Einrichtungen
                       Jährliche Meldung nach § 47 SGB VIII										Stichtag: 1. September 2009						Ein Blatt für alle Einrichtungen des Trägers

		Konzeption und Qualitätssicherung								Träger:		0

		Einrichtung		Pädagogische Konzeption nach § 22a SGB VIII				Kinderschutzkonzept 
nach § 8a SGB VIII				Besondere konzeptionelle Merkmale		Maßnahmen zur Qualitätssicherung				! Beachten Sie bitte die "Hinweise zum Ausfüllen"

				vom 
oder
bis		in Arbeit, weil		vom
oder
bis		in Arbeit, weil								Eintragungen nur in den rot umrandeten, gelben Feldern

		0																Grüne Schrift: Übertrag von anderen Tabellenblättern, automatisierte
                          Berechnungen

		0																!Pädagogische Konzeption, Kinderschutzkonzept: Angaben zum Stand der
     Konzeptionsarbeit

		0																!Besondere konzeptionelle Merkmale: Waldkindergarten, Waldorff, Montessori, 
     Bewegungskonzept, längere Öffnungszeiten, Elternarbeit, etc.

		0																!Maßnahmen zur Qualitätssicherung: Elternbefragung, Bildungsdokumentation, 
     QuaSi/QUAST, Kronberger Kreis, Qualitätshandbuch etc.

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0
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4_Platzangebot

		Kindertagesbetreuung in Einrichtungen
                     Jährliche Meldung nach § 47 SGB VIII																Stichtag: 1. September 2009						Je ein Blatt für jede Einrichtung des Trägers

		Betreuungsangebote / Plätze je Gruppe												Träger:				0						!Beachten Sie bitte die "Hinweise zum Ausfüllen"

		xxx		Anzahl der vorgehaltenen						Integrationsplätze				Kinder mit Migrations-hintergrund				Angemeldete Kinder, die zum Stichtag 1.9.09 keinen Platz erhalten konnten						Eintragungen nur in den rot umrandeten, gelben Feldern

		Betreuungsangebote nach § 22 SGB VIII		Grup-pen		Betreu-ungs-plätze		Mittag-essen-plätze		Anzahl		dadurch												!Name der Einrichtung: bitte überschreiben

												reduzier-ter Plätze		An-zahl		Anteil an Belegung								Grüne Schrift: Übertrag von anderen Tabellenblättern, 
                          automatisierte Berechnungen

		Altersstufenbezogene Gruppen

		Krippengruppe																						!Betreuungsangebote: siehe aktuelle BE
   Definition, Größe, Alterszusammensetzung und Fachkraftschlüssel  
    èsiehe Tabellenblätter "MVO" oder "U-Frist"

		Kindergartengruppe

		Hortgruppe

		Altersübergreifende Gruppen																						!Integrationsplätze: Reduzierung der Platzanzahl in der Gruppe gemäß
     Rahmenvereinbarung Integration, Stand 1999, Punkt 3.7

		Krippe / Kindergarten

		Krippe / Kindergarten / Hort

		Kindergarten / Hort

		Geöffnete Kindergartengruppen mit Kindern ab vollendetem 2. Lebensjahr																						!Geöffnete Kindergartengruppe: Nur möglich bei Betriebserlaubnis 
     nach gültiger Mindestverordnung für Personal und Gruppengrößen

		mit 3 bis 4 Kindern

		mit 5 bis 6 Kindern

				ê		ê		ê		ê		ê

		Einrichtung insgesamt		0		0		0		0		0		0		0.0%		0		Anzahl				!Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund laut Verordnung zur
    Landesförderung, § 6 Abs. 3 in Verbindung mit § 7 Abs. 3

		darunter für Betreuungsalter				é		é		é				é				é		Gründe

		0 bis unter 3 Jahre																						!Angemeldete Kinder ohne Platz am Stichtag:  Bitte nur die Kinder 
     angeben, für die ein konkretes Interesse an einem Betreuungsplatz besteht, 
     keine unverbindlichen Anfragen

		3 Jahre bis Schuleintritt

		Schulkinder

		Betreuungsangebote nach § 15 des Hessischen Schulgesetzes (HSchG)

Über-Mittag-Betreuung etc.		Grup-pen		Betreu-ungs-plätze		Mittag-essen-plätze		Betreuungszeiten								Angemeldete Kinder, die zum Stich-
tag 1.9.09 keinen Platz erhalten konnten						! Betreuungsangebote nach § 15 des Hessischen Schulgesetzes: 
    Manche Einrichtungen nehmen neben den klassischen Betreuungs-
     aufgaben nach Kinder- und Jugendhilfegesetz auch Aufgaben der 
     Schülerbetreuung nach § 15 des Hessischen Schulgesetze

										Wochentage				von
Uhr		bis
Uhr

																		Anzahl		Gründe

		Betreuungsschule

		Pädagogische Mittagsbetreuung
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5_Belegung

		Kindertagesbetreuung in Einrichtungen
                     Jährliche Meldung nach § 47 SGB VIII																		Stichtag: 1. September 2009										Je ein Blatt für jede Einrichtung des Trägers

		Belegung und Betreuungsumfang nach Altersgruppen																Träger:		0										!Beachten Sie bitte die "Hinweise zum Ausfüllen"

		xxx						Kleinkindalter										Kita		Schulkinder				Gesamt						Eintragungen nur in den rot umrandeten, gelben Feldern

								U3 
insge-samt		0-6 Monate		6-12 Monate		1-2 
Jahre		2-3
Jahre		3 Jahre
 - Schul-eintritt		Hort nach SGB VIII		Betreu-
ung nach § 15 HSchG								Grüne Schrift: Übertrag von anderen Tabellenblättern, 
                          automatisierte Berechnungen

		Vorgehaltene Plätze				è		0										0		0		0		0

		Belegung am Stichtag				Mittag-essen		0										0		0		0		0

		Betreu-
ungs-
umfang		Halbtag
bis 25 
Wochenstunden		mit		0																0

						ohne		0																0						!Belegung:     Bitte die Anzahl aller aufgenommenen Kinder am Stichtag 1.9.09 
                                erfassen; jedes Kind nur ein Mal erfassen!
!Mittagessen: Dabei unterscheiden, ob es sich um einen Platz mit oder ohne
                        Mi

				Mittel
26 bis 35 
Wochenstunden		mit		0																0

						ohne		0																0

				Ganztag
mehr als 35 
Wochenstunden		mit		0																0

						ohne		0																0						!Definition des Betreuungsumfangs entsprechend Landesförderung 
   BAMBINI-KNIRPS
    Halbe Tage: Betreuungsdauer von mindestens 15  bis maximal 25 Wochenstunden, 
                             z.B. bis zu 5 Stunden täglich, vormittags, nachmittags, einzel

		Plätze gesamt						0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Mittagessen gesamt						0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Über-Unter-
Belegung		Betreuungsplätze				0										0		0		0		0

				Mittagessen				0										0		0		0		0

		Platzsharing für Anzahl der Plätze						0																0						!Platzsharing: nach Tageszeiten (Vor-, Nachmittag), nach Wochentagen
    Hierdurch kann die Anzahl der betreuten Kinder höher sein als die Zahl der
    vorhandenen Plätze

		Jahresschließzeiten

		Anzahl der Tage, an denen die Einrichtung pro Jahr geschlossen ist (Mo bis Fr.)																						40

		Anlässe, Zeitpunkte und Dauer von Schließungen																												!Jahresschließzeiten: durchgängig an Wochentagen geöffnet (Anzahl der 
    Tage = 0) oder zeitweise geschlossen z.B. wegen Ferienzeiten, Pädagogischen 
    Tagen, Fortbildung, Betriebsausflug, Personalversammlung

		Angebote zur Überbrückung der Jahresschließzeiten								keine				Notgruppe				andere Einrich-tung				Sonstiges								!Feld "Sonstiges":  bitte überschreiben
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6_FK-Stunden

		Kindertagesbetreuung in Einrichtungen
                       Jährliche Meldung nach § 47 SGB VIII																								Stichtag: 1. September 2009										Je ein Blatt für jede Einrichtung des Trägers

		Fachkraftstunden gemäß Öffnungszeiten der Betreuungsgruppen																								Träger:		0								!Beachten Sie bitte die "Hinweise zum Ausfüllen"

		xxx										nach gültiger Mindestverordnung ab 1.9.2009, Kennziffern M...														mit Umsetzungsfrist längstens 
bis 31.8.2012, Kennziffern U...										Eintragungen nur in den rot umrandeten, gelben Feldern

																																				◄Name der Einrichtung: bitte überschreiben

		Nr.		Name der Betreuungs-gruppe

oder
Randzeit		!Kennziffer siehe  è				Öffnungszeiten (1)								Öffnungszeiten (2)								Gruppen-öffnungs-stunden pro Woche		Erforder-liche Fachkraft-stunden nach MVO / Übergangsregelung		Tatsäch-liche Fachkraft-stunden è siehe 7_Personal
Summe 1		Abwei-chung				Grüne Schrift: Übertrag von anderen Tabellenblättern, 
                          automatisierte Berechnungen

						Art der Gruppe  
Randzeit: Alter der Kinder		Erfor-der-liche Fach-kräfte		an Tagen pro Woche		von 
(Uhr) 
Ein-
gabe 
0:00		bis 
(Uhr) 
Ein-
gabe 
0:00		Stun-den u. Minu-ten pro Tag		an Tagen pro Woche		von 
(Uhr) 
Ein-
gabe 
0:00		bis 
(Uhr) 
Ein-
gabe 
0:00		Stun-den u. Minu-ten pro Tag

																																				!Öffnungszeiten:  Bei gleichen Öffnungszeiten an allen 5 Wochentagen 
     è nur Öffnungszeiten (1) auszufüllen. Bei unterschiedlichen Öffnungszeiten  an 
     verschiedenen Wochentagen è zusätzlich Öffnungszeiten (2) nutzen
!Randzeit:  schwacher Einricht

		Einrichtung gesamt																								0.00		0.00		0.00		0.00

		1														0:00								0:00		0.00		0.00				0.00				!Art der Gruppe:  Bitte tragen Sie die zutreffende Kennzifferê ein . 
    èsiehe auch Tabellenblätter "MVO" oder "U-Frist"

		2														0:00								0:00		0.00		0.00				0.00

		3														0:00								0:00		0.00		0.00				0.00				Mindestverordnung ab 1.9.09								Umsetzungsfrist bis 31.8.2012

		4														0:00								0:00		0.00		0.00				0.00				Zif-fer		Art der Gruppe		Alter in Jahren		FK-Schlüssel		Zif-fer		Art der Gruppe		Alter in Jahren		FK-Schlüssel

		5														0:00								0:00		0.00		0.00				0.00

		6														0:00								0:00		0.00		0.00				0.00				Alterstufenbezogen

		7														0:00								0:00		0.00		0.00				0.00				M 01
M 02
M 03		Krippe
Kindergarten
Hort		0 - 3
3 - Schule
Schule - 14		2,0
1,75
1,5		U 01
U 02
U 03
U 04
U 05		Krippe 
Krippe 
Krippe
Kindergarten 
Hort		0 - 2
2 - 3
0 - 3
3 - Schule
Schule - 14		1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

		8														0:00								0:00		0.00		0.00				0.00

		9														0:00								0:00		0.00		0.00				0.00

		10														0:00								0:00		0.00		0.00				0.00

		11														0:00								0:00		0.00		0.00				0.00				Altersübergreifend

		12														0:00								0:00		0.00		0.00				0.00				M 04
M 05
M 06		Krippe /Kiga 
Krippe / Kiga / Hort 
Kiga / Hort		0 - Schule
0 - 14
3 - 14		1,75
1,75
1,75		U 06
U 07
U 08		Krippe/Kindergarten 
Krippe / Kiga / Hort
Kiga / Hort		0 - Schule
0 - 14
3 - 14		1,5
1,5
1,5

		13														0:00								0:00		0.00		0.00				0.00

		14														0:00								0:00		0.00		0.00				0.00

		15														0:00								0:00		0.00		0.00				0.00				Geöffnete Kindergartengruppe

		16														0:00								0:00		0.00		0.00				0.00				M 07
M 08		öKiga mit 3-4 U3 
öKiga mit 5-6 U3		2 - Schule
2 - Schule		2,0
2,25

		17														0:00								0:00		0.00		0.00				0.00

		18														0:00								0:00		0.00		0.00				0.00				!Erforderliche Fachkräfte:  Bitte tragen Sie den FK-Schlüssel gemäß Tabelle ein
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7_Personal

		Kindertagesbetreuung in Einrichtungen
                       Jährliche Meldung nach § 47 SGB VIII												Stichtag: 1. September 2009								Je ein Blatt für jede Einrichtung des Trägers

		Übersicht über das Personal der Einrichtung												Träger:		0						!Beachten Sie bitte die "Hinweise zum Ausfüllen"												Schlüssel 2 
Qualifikation / Ausbildungsabschluss                                                            
   A   Zu Leitung und Mitarbeit befähigte Fachkräfte
        gemäß § 2 Abs. 1  MVO				MVO ab 1.9.09		Umset-zungs-frist 31.8.12

		xxx																				Eintragungen nur in den gelben Feldern mit rotem Rand

		Name		Vorname		Ge-schlecht
Weiblich   Männlich		Ge-burts-jahr		Polizei-liches Führungszeugnis
Jahr		Funk-tion
Schlüs-sel 1		Ausbil-dung
Schlüs-sel 2		Wöchent-liche 
Arbeits-
stunden		Einsatz in Gruppe(n)
èZiffer 6_FK-Stunden				Grüne Schrift: Übertrag von anderen Tabellenblättern, 
                          automatisierte Berechnungen												1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13		Erzieherin / Erzieher mit staatlicher Anerkennung
Heilpädagogin / Heilpädagoge mit staatlicher Anerkennung
Sozialpädagogin / Sozialpädagoge grad.                                                                                                        
Sozia		l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l		l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
èC
èC
èC

		Pädagogisches Personal (1 und 2) insgesamt														0.0						!Polizeiliches Führungszeugnis nach § 72a SGB VIII: bitte tragen Sie das
    Ausstellungsjahr des aktuellen polizeilichen Führungszeugnisses ein.

		1 Fachkräfte nach MVO /Übergangsregelung										Ziff 1-4		Ziff. 
1-20 /1-10		0.0						◄Tatsächliche Fachkraftstunden nach MVO in der Einrichtung 
    insgesamt: automatischer Übertrag in Tabellenblatt 6_FK-Stunden

																						!Personen, die anteilig in unterschiedlichen Funktionen eingesetzt 
   sind, bitte mehrfach mit der jeweiligen Stundenzahl für die Funktion eintragen

																						Schlüssel 1 
Funktion in der Einrichtung 
   A   Fachkräfte gemäß § 2 Abs. 1 und 2 MVO				MVO ab 1.9.09		Umset-zungs-frist 31.8.12

																						1
2
3
4		Freigestellte Einrichtungsleitung ohne Gruppenleitung
Einrichtungsleitung mit Gruppenleitung
Gruppenleitung einer Betreuungsgruppe
Mitarbeitende Fachkraft in einer Betreuungsgruppe		l
l
l
l		l
l
l
l						14		Falls Kinder mit Behinderung aufgenommen sind: 
Fachkraft mit berufsqualifizierendem, staatlich anerkanntem Abschluss als Heilerziehungspflegerin / Heilerziehungs-pfleger		l		èC

																						B   Pädagogische Zusatzkräfte keine Anrechnung nach MVO												15

16		Fachkraft mit einer ministeriell anerkannten gleichwertigen Ausbildung nach Ziffer ... der MVO /Übergangsregelung
Fachkraft mit Bestandschutz, d.h. ohne Voraussetzungen nach Ziffer ... der MVO /Übergangsregelung, jedoch am 12. 7. 2001 als Fachkraft in ein		l 
Zif. 1-14
l 
Zif. 1-14		l 
Zif. 1-10
l 
Zif. 1-10

																						5
6
7
8		Zusatzkraft in einer Betreuungsgruppe 
Fachkraft für Integration von Kindern mit Behinderung
Zusatzkraft bei Integration von Aussiedler-/Ausländerkindern 
Zusatzkraft für Förderung der Sprachkompetenz bei nicht ausreichenden Deutschkenntnissen		l
l
l
l		l
l
l
l

																																		B  Zu Mitarbeit befähigte Fachkräfte gemäß § 2 Abs. 2  MVO

																						C   Weitere Zusatzkräfte keine Anrechnung nach MVO												17

18		Teilnehmende einer einschlägigen, berufsbegleitenden Ausbildung zu Ziffer … der MVO
Personen mit fachfremder Ausbildung, jedoch pädagogischer Berufserfahrung, aktuell in sozialpädagogischer Ausbildung		l 
Zif. 1-14
l		èC

èC

																						9
10
11
12
13		Zivildienst, Soziales Jahr, Praktikum, Ein-Euro-Job etc
Mittagsversorgung / Küche
Büro, Verwaltung
Reinigung, Instandhaltung
Sonstiges		l
l
l
l
l		l
l
l
l
l

																																		19		In Gruppen mit Kindern unter drei Jahren
Kinderpflegerin / Kinderpfleger		l		èC

		2 Pädagogische Zusatzkräfte										Ziff 5-8				0.0																		20		Personen im Anerkennungsjahr ihrer berufsqualifizierenden Ausbildung oder Studiums zu Ziffer … der MVO mit bis zu 
50 % ihrer wöchentlichen Arbeitszeit		l 
Zif. 1-14		èC

																						Die erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zweck der Aufgabenerfüllung nach §§ 45 bis 48 SGB VIII sowie  § 24a SGB VIII und § 72a in Verbindung mit §§ 18 und 30 HKJGB verwendet und in einem automatisierten Verfahren unter Berücksichti

																																		C  Sonstiges keine Anrechnung als Fachkraft

																																		21
22
23
24
25		Sozialassistentin / Sozialassistent
Sonstige pädagogische Ausbildung
Sonstiges Praktikum
Ohne pädagogische Ausbildung
Hauswirtschaftskraft		l
l
l
l
l		l
l
l
l
l

		3 Weitere Zusatzkräfte										Ziff 9-13				0.0

		4 Wie werden die Fachkraftsstunden nach MVO  im Vertretungsfall aufrechterhalten?
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MVO

		Kindertagesbetreuung in Einrichtungen
                     Jährliche Meldung nach § 47 SGB VIII

		Übersicht 2: Definition der Betreuungsangebote laut Mindestverordnung  ab 1.9.2009

		Altersspanne, Gruppengröße, Alterszusammensetzung und Fachkraftschlüssel

		siehe hierzu auch Anlage 2 zur MVO des HMAFG "Übersicht zu den maximalen Gruppengrößen" , Schreiben des HMAFG vom 31.8. 2009 sowie weiterführende Informationen unter www.hsm.hessen.de

		Kennziffer		Gruppenbezeichnung		Altersspanne		Maximale Gruppen-größe		Alters-Zusammensetzung						Mindestens erforderliche Fachkräfte(Vollzeit) 
während der Gruppenöff-nungsstunden, bezogen auf die Arbeit mit den Kindern		Grundlage: Mindest-verordnung ab 1.9.2009

										unter 3 Jahre		3 bis Schul-eintritt		Schul-kinder

		Altersstufenbezogen

		M 01		Krippengruppe		0 bis 3 Jahre		8 bis 10		8-10						2,0		§3 Abs.1 Nr.1, §1 Abs. 2, Nr. 1

		M 02		Kindergartengruppe		3 Jahre bis Schuleintritt*		15 bis 25				15-25				1.75		§3 Abs.1 Nr.2, §1 Abs. 2, Nr. 2

		M 03		Hortgruppe		Schulkinder bis 14 Jahre		15 bis 20						15 - 20		1.5		§3 Abs.1 Nr.3, §1 Abs. 2, Nr. 3

		Altersübergreifend

		M 04		Krippe / Kindergarten		0 Jahre bis Schuleintritt		15		1-7		8-14				1.75		§3 Abs.2 Nr.2, §1 Abs. 2, Nr. 4

		M 05		Krippe / Kindergarten / Hort		0 Jahre bis 14 Jahre		15		1-5		5-13		1-5		1.75		§3 Abs.2 Nr.2, §1 Abs. 2, Nr. 4

		M 06		Kindergarten / Hort		3 Jahre bis 14 Jahre		20 bis 25**				10-22		3-10		1.75		§3 Abs.2 Nr.1,, §1 Abs. 2, Nr. 4

		Geöffnete Kindergartengruppe

		M 07		öKiga, 3 bis 4 U3		2 Jahre bis Schuleintritt		15 bis 25***		3-4		12-22				2,0		§3 Abs.2 Nr.3

		M 08		öKiga, 5 bis 6 U3		2 Jahre bis Schuleintritt		15 bis 25***		5-6		10-20				2.25		§3 Abs.2 Nr.3

		Randzeiten - schwacher Einrichtungsbesuch - Anwesenheit von mindestens 2 Fachkräften in der Einrichtung , davon mindestens 1 Fachkraft in der Betreuungsgruppe,  je nach Gruppenart (Alterszusammensetzung und/oder höhere Kinderzahl)  entsprechend 2 Fachkräf

		Frühdienst, Spätdienst, Mittagsdienst, Auffanggruppe, andere Randzeiten etc														1,0 - 2,0		§1, §3 Abs. 4

		Ausnahmereglung ohne Einzelgenehmigung des Jugendamtes:

		*    In Kindergartengruppe: Aufnahme eines Kindes zur Eingewöhnung bereits 8 Wochen vor Vollendung des 3. Lebensjahres

		*** In geöffneter Kindergartengruppe: Zu Beginn des Kindergartenjahres sollten nicht mehr als 20 Kinder aufgenommen werden

		Ausnahmeregelungen mit Einzelgenehmigungen des Jugendamtes:

		*  In Kindergartengruppe: Aufnahme von 1 - 2 Kinder im Alter von 2-3 Jahren bzw. 1 - 2 Kinder im Schulalter

		** In altersübergreifender Kindergarten / Hortgruppe: Einzelfallentscheidung über angemessene Gruppengröße
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 U-Frist

		Kindertagesbetreuung in Einrichtungen
                     Jährliche Meldung nach § 47 SGB VIII

		Definition der Betreuungsangebote laut Umsetzungsfrist bis 31.8.2012

		Altersspanne, Größe, Alterszusammensetzung und Fachkraftschlüssel

		siehe hierzu auch Anlage 2 zur MVO des HMAFG "Übersicht zu den maximalen Gruppengrößen" , Schreiben des HMAFG vom 31.8. 2009 sowie weiterführende Informationen unter www.hsm.hessen.de

		Kennziffer		Gruppenbezeichnung		Altersspanne		Maximale Gruppen-größe		Alters-Zusammensetzung						Mindestens erforderliche Fachkräfte (Vollzeit) 
während der Gruppenöffnungs-stunden, bezogen auf die Arbeit mit den Kindern		Grundlage: Mindestverordnung vom 28.6.2001
bzw. 18.12.2006

										unter 3 Jahre		3 bis Schul-eintritt		Schul-kinder

		Altersstufenbezogen

		U 01		Krippengruppe		0 bis 2 Jahre		10		10						1.5		§2 Abs.1 Nr.1, §1 Abs. 2

		U 02		Krippengruppe		2 bis 3 Jahre		15		15						1.5		§2 Abs.1 Nr.1, §1 Abs. 2

		U 03		Krippengruppe		0 bis 3 Jahre		12*		12						1.5		§2 Abs.1 Nr.1, Erläuterungen , §1 Abs. 2

		U 04		Kindergartengruppe		3 Jahre bis Schuleintritt**		25				25				1.5		§2 Abs.1 Nr.1, §1 Abs. 2

		U 05		Hortgruppe		Schulkinder bis 14 Jahre		25						25		1.5		§2 Abs.1 Nr.1, §1 Abs. 2

		Altersübergreifend

		U 06		Krippe / Kindergarten		0 Jahre bis Schuleintritt		20***		5***		15***				1.5		§3 Abs.2, §1 Abs. 2

		U 07		Krippe / Kindergarten / Hort		0 Jahre bis 14 Jahre		20***		5***		10***		5***		1.5		§3 Abs. 2, §1 Abs. 2

		U 08		Kindergarten / Hort		3 Jahre bis 14 Jahre		20***				15***		5***		1.5		§3 Abs.2, §1 Abs. 2

		Randzeiten - schwacher Einrichtungsbesuch - Anwesenheit von mindestens 2 Fachkräften in der Einrichtung , davon mindestens 1 Fachkraft in der Betreuungsgruppe, je nach Gruppenart (Alterszusammensetzung und/oder höhere Kinderzahl)  entsprechend 2 Fachkräft

		Frühdienst, Spätdienst, Mittagsgruppe, Auffanggruppe,andere Randzeiten etc														1,0 - 2,0		MVO vom 1.9.09 §1, §3 Abs. 4

		Ausnahmereglung ohne Einzelgenehmigung des Jugendamtes:

		**    In Kindergartengruppe: Aufnahme eines Kindes zur Eingewöhnung bereits 8 Wochen vor Vollendung des 3. Lebensjahres

		Ausnahmeregelungen mit Einzelgenehmigungen des Jugendamtes:

		Alle Ausnahmen von der Gruppen-Sollzahl auf Grundlage von "sozialer Härte"

		*     In Krippengruppe mit Alterspanne von 0 bis 3 Jahren: Einzelfallentscheidung über angemessene Gruppengröße

		**   In Kindergartengruppe: Aufnahme von 1 - 2 Kinder im Alter von 2-3 Jahren bzw. 1 - 2 Kinder im Schulalter

		***  In altersübergreifenden Gruppen:  Einzelfallentscheidung über angemessene Gruppengröße und Alterszusammensetzung
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Schlüssel

		Kindertagesbetreuung in Einrichtungen
                     Jährliche Meldung nach § 47 SGB VIII

		Schlüssel 1 
Funktion in der Einrichtung 
  A   Fachkräfte gemäß § 2 Abs. 1 und 2 MVO				MVO ab 1.9.09		Umset-zungs-frist 31.8.12

		1
2
3
4		Freigestellte Einrichtungsleitung ohne Gruppenleitung
Einrichtungsleitung mit Gruppenleitung
Gruppenleitung einer Betreuungsgruppe
Mitarbeitende Fachkraft in einer Betreuungsgruppe		l
l
l
l		l
l
l
l

		B   Pädagogische Zusatzkräfte keine Anrechnung nach MVO

		5
6
7
8		Zusatzkraft in einer Betreuungsgruppe 
Fachkraft für Integration von Kindern mit Behinderung
Zusatzkraft bei Integration von Aussiedler-/Ausländerkindern 
Zusatzkraft für Förderung der Sprachkompetenz bei nicht ausreichenden Deutschkenntnissen		l
l
l
l		l
l
l
l

		C   Weitere Zusatzkräfte keine Anrechnung nach MVO

		9
10
11
12
13		Zivildienst, Soziales Jahr, Praktikum, Ein-Euro-Job etc
Mittagsversorgung / Küche
Büro, Verwaltung
Reinigung, Instandhaltung
Sonstiges		l
l
l
l
l		l
l
l
l
l

		Schlüssel 2 
Qualifikation / Ausbildungsabschluss                                                            
  A   Zu Leitung und Mitarbeit befähigte Fachkräfte gemäß § 2 Abs. 1  MVO				MVO ab 1.9.09		Umset-zungs-frist 31.8.12

		1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13		Erzieherin / Erzieher mit staatlicher Anerkennung
Heilpädagogin / Heilpädagoge mit staatlicher Anerkennung
Sozialpädagogin / Sozialpädagoge grad.                                                                                                        
Sozia		l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l		l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
èC
èC
èC

		14		Falls Kinder mit Behinderung aufgenommen sind: 
Fachkraft mit berufsqualifizierendem, staatliche anerkanntem Abschluss als Heilerzie-hungspflegerin / Heilerziehungspfleger		l		èC

		15

16		Fachkraft mit einer ministeriell anerkannten gleichwertigen Ausbildung nach Ziffer ... der MVO /Übergangsregelung
Fachkraft mit Bestandschutz, d.h. ohne Voraussetzungen nach Ziffer ... der MVO /Übergangs
regelung, jedoch am 12. Juli 2001 als Fachkraft in		l 
Zif. 1-14
l 
Zif. 1-14		l 
Zif. 1-10
l 
Zif. 1-10

		B  Zu Mitarbeit befähigte Fachkräfte gemäß § 2 Abs. 2  MVO

		17

18		Teilnehmende einer einschlägigen, berufsbegleitenden Ausbildung zu Ziffer … der MVO

Personen mit fachfremder Ausbildung, jedoch pädagogischer Berufserfahrung, aktuell in sozialpädagogischer Ausbildung		l 
Zif. 1-14
l		èC

èC

		19		In Gruppen mit Kindern unter drei Jahren
Kinderpflegerin / Kinderpfleger		l		èC

		20		Personen im Anerkennungsjahr ihrer berufsqualifizierenden Ausbildung oder Studiums zu Ziffer … der MVO mit bis zu 50 % ihrer wöchentlichen Arbeitszeit		l 
Zif. 1-14		èC

		C  Sonstiges keine Anrechnung als Fachkraft

		21
22
23
24
25		Sozialassistentin / Sozialassistent
Sonstige pädagogische Ausbildung
Sonstiges Praktikum
Ohne pädagogische Ausbildung
Hauswirtschaftskraft		l
l
l
l
l		l
l
l
l
l





o

Wetteraukreis







